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1. Rechtliche Grundlagen 
 

Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2020/2021 ist es trotz Verwendung von 
Ersatzdeckungsmitteln nach § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV (Rücklagen von Überschüs-
sen der ordentlichen sowie außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren) nicht ge-
lungen, einen Haushaltsausgleich für 2021 sowie für den Finanzplanzeitraum 2022-
2024 zu erreichen. Gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf ist bei Vorliegen dieser Vorausset-
zungen ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Das Haushaltssicherungskon-
zept dient dem Ziel, die Haushaltswirtschaft finanziell zu ordnen sowie über den Ab-
bau von Aufwendungen und die Erhöhung der Erträge die dauernde Leistungsfähig-
keit wieder zu erreichen. 
Bei der Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde der Runderlass des Mi-
nisteriums des Innern in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/ 2013 Maßnahmen und 
Verfahren der Haushaltssicherung und der vorläufigen Haushaltsführung vom 24.Juli 
2013 berücksichtigt. 
 
 
2.   Vorbericht  
 
2.1. Ausgangssituation 
 
Grundsatz der öffentlichen Finanzwirtschaft ist das sog. Bedarfsdeckungsprinzip. 
Das bedeutet, der Haushalt der Gemeinden ist so zu gestalten, dass an erster Stelle 
vorrangig die öffentlichen Aufgaben finanziert werden können. Daher verlangt die 
Gemeindeordnung (§ 63 Abs. 4) einen ausgeglichenen Haushalt. 
 
Der Ergebnishaushalt ist dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge 
des Haushaltsjahres die ordentlichen Aufwendungen decken bzw. übersteigen. 
 
Der Haushaltsausgleich kann in der Stadt Lauchhammer im Planjahr 2020 nur unter 
Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln, hier noch vorhandene Rücklagen des or-
dentlichen Ergebnisses, dargestellt werden. Auch für das Haushaltsjahr 2021 und 
Folgejahre weist das ordentliche Ergebnis erneut Fehlbeträge aus, die nicht mehr 
durch vorhandene Rücklagemittel ausgeglichen werden können. Die voraussichtlich 
noch vorhandenen Rücklagemittel sind aufgebraucht. Dieser Tatbestand macht die 
Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. 
 
Das ordentliche Jahresergebnis des Jahres 2021 weist, nach Heranziehung von Er-
satzdeckungsmitteln einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von  
 
 

- 2.086.481,49 Euro  
aus. 
 
Weitere Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses entstehen im mittelfristigen Fi-
nanzplanungszeitraum  
 
in 2022  -2.283.587 Euro 
in 2023  -2.119.455 Euro 
in 2024  -2.274.241 Euro 
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Diese Beträge gilt es zu konsolidieren.  
 
 
Das außerordentliche Jahresergebnis des Jahres 2021 weist, nach Heranziehung 
von Ersatzdeckungsmitteln einen Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis von  
 
 

- -62.146,55 
aus. 
 
Das außerordentliche Ergebnis der Folgejahre ist mit jeweils 100 Euro angesetzt 
worden.  
 
Für die Berechnung der Höhe der noch vorhandenen Rücklagen des ordentlichen Er-
gebnisses sind die noch nicht geprüften Jahresrechnungen bis 2017 sowie die vor-
läufigen Jahresrechnungen 2018 und 2019 herangezogen worden. 
 
Ohne, dass dies hier als Konsolidierungsvorschlag eingebracht wird, ist es absolut 
notwendig, dass durch eine strikte Steuerung der Höhe der Kreisumlage, der Haushalt 
der Stadt Lauchhammer künftig entlastet wird. Bei der Aufrechterhaltung der durch den 
Landkreis vorgesehenen Kreisumlagenhöhe wird mittelfristig die Finanzkraft weiter ge-
schwächt. 
 
Im Bereich der freiwilligen Ausgaben ergibt sich auf der Basis einer mit dem Innenmi-
nisterium des Landes abgestimmten Berechnungsmethode eine Quote von durch-
schnittlich 4,6 % pro Jahr in 2020/2021. Nach Einführung der, im Haushaltssicherungs-
konzept vorgesehenen, Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleiches, würde 
diese Zahl noch einmal drastisch reduziert werden. Die Ausgaben bilden die Grund-
lage für die Aufrechterhaltung des sozialen und kulturellen Zusammenlebens in der 
Stadt. Weitere Einschnitte an dieser Stelle würden zu einem zusätzlichen Attraktivi-
tätsverlust im Vergleich zu unseren Nachbarkommunen und somit zu einem noch dra-
matischeren Einwohnerrückgang führen. 
 
Dennoch wird die Verwaltung zusammen mit den politischen Gremien konzeptionell 
und zielorientiert daran arbeiten, wie der mittelfristige Haushaltsausgleich erreicht 
werden kann und trotzdem die Attraktivität der Stadt nicht gemindert wird. 
Für die Haushaltsplanungsphase ab 2022 ff (also nächster Haushalt) ist bereits be-
sprochen worden, dass rechtzeitig Beratungen stattfinden, wo einerseits ein Perso-
nalentwicklungskonzept vorgestellt wird und andererseits Ziele definiert werden sol-
len.  
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Übersicht A  
Ergebnisentwicklung ohne Berücksichtigung von Konsolidierungsvorschlägen nach  
vorläufigen Zahlen 

 

 

Vora ussic htlic he s
Erge bnis de s
Vorvorja hre s

Vora ussic htlic he s 
Erge bnis de s 

Vorja hre s

Ansa tz de s 
Ha usha ltsja hre s

Ansa tz de s 
Ha usha ltsja hre s

P la nung 
Ha usha ltsja hr 

+1

Pla nung 
Ha usha ltsja hr 

+2

P la nung 
Ha usha ltsja hr 

+3

2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4

orde ntlic he s Erge bnis ge mä ß 
Erge bnisha usha lt/ - re c hnung – 1.597.332,32   – 411.780,60   – 1.571.926,00   – 2.981.218,00   – 2.283.587,00   – 2.119.455,00   – 2.274.241,00   

+ Fehlbeträge aus Vorjahren    0,00      0,00      0,00      0,00   – 2.086.481,49   – 4.370.068,49   – 6.489.523,49   

=

ordentliches Ergebnis unter 
Berücksichtigung von Fehlbeträgen 
aus Vorjahren – 1.597.332,32   – 411.780,60   – 1.571.926,00   – 2.981.218,00   – 4.370.068,49   – 6.489.523,49   – 8.763.764,49   

+

Entnahme aus Rücklage 
Überschüsse des ordentlichen 
Ergebnisses aus Vorjahren    1.597.332,32      411.780,60      1.571.926,00      894.736,51      0,00      0,00      0,00   

+
Überschüsse des außerordentlichen 
Ergebnisses des laufenden Jahres    0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00   

+

Entna hme  a us Rüc kla ge  
Übe rsc hüsse  de s 
a uße rorde ntlic he n 
Erge bnisse s a us Vorja hre n    0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00   

=

orde ntlic he s Ja hre se rge bnis 
na c h He ra nzie hung von 
Ersa tzde c kungsmitte ln ge m §  
2 6  Abs.  2  und 3  KomHKV    0,00      0,00      0,00   – 2.086.481,49   – 4.370.068,49   – 6.489.523,49   – 8.763.764,49   

Zuführung a n Rüc kla ge  a us 
Übe rsc hüsse n de s 
orde ntlic he n Erge bnisse s ge m.  
§  2 6  Abs.  1 KomHKV    0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00   

a uße rorde ntlic he s Erge bnis 
ge mä ß Erge bnisha usha lt/  -
re c hnung    2.385,11   – 16.775,53      300,00      100,00      100,00      100,00      100,00   

+ Fehlbeträge aus Vorjahren – 48.056,13   – 45.671,02   – 62.446,55   – 62.146,55   – 62.046,55   – 61.946,55   – 61.846,55   

=

a uße rorde ntlic he s Erge bnis 
unte r Be rüc ksic htigung von 
Fe hlbe trä ge n a us Vorja hre n – 45.671,02   – 62.446,55   – 62.146,55   – 62.046,55   – 61.946,55   – 61.846,55   – 61.746,55   

-

Überschussverwendung zum 
Ausgleich des ordentlichen 
Ergebnisses    0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00   

+

Entnahme aus Rücklage aus 
Überschüssen des 
außerordentlichen Ergebnisses aus 
Vorjahren

=

a uße rorde ntlic he s 
Ja hre se rge bnis na c h 
He ra nzie hung von 
Ersa tzde c kungsmitte ln ge m.  §  
2 6  Abs.  2  und 3 ,  5  und 6  
KomHKV – 45.671,02   – 62.446,55   – 62.146,55   – 62.046,55   – 61.946,55   – 61.846,55   – 61.746,55   

Zuführung an Rücklage aus 
Überschüssen des 
außerordentlichen Ergebnisses gem. 
§ 26 Abs. 1 KomHKV    0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00   

Stand der Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses    2.878.443,11      2.466.662,51      894.736,51      0,00      0,00      0,00      0,00   

Stand der Rücklage aus 
Überschüssen des 
außerordentlichen Ergebnisses    0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00   

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Doppelhaushalt 2020 / 2021
 - EUR -
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3.   Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 
 
3.1. Erhöhung der Steuereinnahmen ab 2021 
 
Erhöhung Hebesatz der Grundsteuer B von 406% auf 416% =   37.600 Euro 
 
Erhöhung Hebesatz der Gewerbesteuer von 350% auf 400% = 500.000 Euro 
 
Hundesteuererhöhung  

1. Hund von 51€ auf 60 €  
2. Hund von 61€ auf 70 €  
3. Hund von 82€ auf 90 € 

und ermäßigt 25,50€ auf 30€     =  12.700 Euro 
 
 
Anhebung der Vergnügungssteuer  
Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen von 10% auf 13%  
Apparate mit Gewinnmöglichkeit sonstige Orte von   8% auf 10% =  20.000 Euro 
 
Gesamtkonsolidierung ab 2021      =570.300 Euro 
 
 
3.2. Erhöhung von Gebühren und Nutzungsentgelten 
 
Die Friedhofsgebührensatzung muss überarbeitet werden. Angestrebt wird ein Mehr-
ertrag in Höhe von 8.500 Euro ab 2021 p.a. 
 
Die Verwaltungsgebührensatzung wird auf das ortsübliche Niveau angepasst. Dies 
wird voraussichtlich einen Mehrertrag von 10.000 Euro ab 2021 p.a. erbringen.  
 
Die Niederschlagswassererträge müssen auf die entsprechenden Aufwendungen an-
gepasst werden. Mehrertrag i.H.v. 5.100 Euro ab 2021 p.a. 
 
Es ist geplant, die Nutzungsentgelte für die Garagen auf das ortsübliche Niveau an-
zuheben. Mehrertrag i.H.v. 20.000 Euro ab 2021 p.a. 
 
 
3.3. Reduzierung der Stromkosten 
 
Die Abteilung Gebäudemanagement bekommt die Aufgabe durch entsprechende 
Energiemanagementmaßnahmen, neben den laufenden Einsparungen, noch zusätz-
lich 20.000 Euro ab 2021 p.a. zu sparen. 
 
 
3.4. wärmetechnische Versorgung der städtischen Objekte 
 
Durch Verhandlungen mit dem Wärmeversorger müssen folgende Vertragsänderun-
gen beigeführt werden: 
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1. Anpassung der Grundgebühren – Einsparungen = 85.000 Euro p.a. ab 2022 
2. Erhöhung der Konzessionsabgabe      = 20.000 Euro p.a. ab 2021 

 
Des Weiteren ist die Errichtung eines Blockkraftwerkes für das Sauna- und Freizeit-
bad im Investitionshaushalt geplant. Dies wird eine Einsparung der Energiekosten 
i.H.v. 43.000 Euro p.a. ab 2022 mit sich bringen.    
 
 
 
3.5. Veräußerung leerstehender Objekte 
 
Intensive Gesprächsrunden mit den Fraktionsvorsitzenden haben zum Ergebnis ge-
führt, dass die Anzahl der städtischen Objekte dringend aus Kostengründen reduziert 
werden muss. Für diverse Objekte wurden bereits Verkaufsabsichten erklärt. Die 
Stadtverwaltung befindet sich bereits in Gesprächen mit potentiellen Erwerbern. 
Diese Herangehensweise muss in den nächsten Jahren weiter verfolgt werden. 
 
Minderaufwendung i.H.v. 10.000 Euro ab 2021 p.a. 
 
Erträge aus Gewinn von Anlagenverkäufen über Buchwert ab  
 
2021 einmalig    33.000 Euro 
2022 einmalig  129.000 Euro 
 
Achtung diese Erträge fließen in das außerordentliche Ergebnis ein. Hiermit 
wird der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. 
 
 
 
3.6. Reduzierung der Personalkosten 
 
Vor der Wiederbesetzung einer Stelle wird überprüft, ob die Aufgabe insgesamt in 
der bisherigen Form und im bisherigen Umfang erforderlich ist. Neu zu besetzende 
Stellen werden wenn möglich und vertretbar später besetzt; im Falle von Freistel-
lungstatbeständen wie Elternzeit oder längerfristigen Erkrankungen wird zunächst 
geprüft, ob die Aufgabe unter Priorisierung und Reduzierung zeitlich befristet auf vor-
handene Beschäftigte übertragen werden kann. Bevorstehende Renteneintritte wer-
den genutzt, um Stellenbedarfe zu überprüfen und Anpassungen vorzunehmen. Eine 
weitere Reduzierung resultiert aus der Streichung von Stellen im Bundesfreiwilligen-
dienst. Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre ist der Bedarf sowohl bei den Be-
werbern als auch bei den zu vergebenen Aufgaben nicht mehr im ursprünglich ge-
planten Umfang vorhanden bzw. eine Besetzung aufgrund der Rahmenbedingungen 
nicht möglich. 
Minderaufwendung in 2020 ca. 200.000 Euro und ab 2021 i.H.v. 320.000 Euro 
p.a. 
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3.7. Unterhaltungsaufwendungen der Friedhöfe 
 
Das Verhältnis betriebsnotwendiger zu nicht betriebsnotwendiger Flächen der Fried-
höfe hat sich in den letzten Jahren deutlich hin zu den nicht betriebsnotwendigen Flä-
chen verändert. Diese müssen ständig unterhalten werden, was hauptsächlich durch 
den Bauhof der Stadt Lauchhammer erfolgt. Es ist geplant, die Unterhaltung dieser 
Flächen weitestgehend auf das Minimum zu reduzieren. Dafür könnte der Bauhof Ar-
beiten durchführen, die sonst extern vergeben werden müssten. 
Minderaufwendung i.H.v. 20.000 Euro ab 2021 p.a. 
 
Jeder der 7 Friedhöfe in Lauchhammer verfügt über eine Feierhalle, die nicht alle ak-
tiv genutzt werden, weil die Bestattungsunternehmen teilweise ihre eigenen Räum-
lichkeiten anbieten. Es wird demnach angestrebt, die Unterhaltung der Feierhallen zu 
optimieren.  
Minderaufwendung i.H.v. 5.000 Euro ab 2021 p.a. 
 
 
 
3.8. Unterhaltungsaufwendungen generell 
 
Eine Analyse der vergangenen 5 Jahre hat aufgezeigt, dass die tatsächlichen Ist- 
Unterhaltungskosten durchschnittlich 800 TEUR betragen. Es wird angestrebt, dem 
Bauamt ein Gesamtbudget pro Jahr für die Unterhaltungsaufwendungen i.H.v. 850 
TEUR zur Verfügung zu stellen. 
Minderaufwendung i.H.v. 339.150 Euro in 2021 und 476.600 Euro in 2022 
 
Die Vergabe der Winterdienstleistungen für den Winter 2019/2020 ergab insgesamt 
eine Erhöhung der Aufwendungen i.H.v. 150 TEUR. Es handelt sich hierbei um einen 
Pauschalvertrag, der dann dazu führte, dass der Auftragnehmer Leistungen abrech-
nen konnte, die aufgrund des milden Winters nicht erbracht werden mussten. Zukünf-
tige Vergaben in Sachen Winterdienst sollten keine pauschalen Bestandteile beinhal-
ten. 
Minderaufwendung i.H.v. 150.00 Euro ab 2021 p.a. 
 
 
 
3.9. Prüfung der Zuschüsse für freiwillige Aufgaben 
 
Die Vereinsförderrichtlinie soll überarbeitet werden. Hierfür wurde eine Arbeitsgruppe 
gegründet. 
Kostenreduzierung i.H.v. 26.000 Euro ab 2021 p.a. 
 
Um die Haushaltskonsolidierung vollziehen zu können, sind Zuschüsse für die Ver-
anstaltungen und für den Tourismusbereich zu reduzieren. 
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Dies betrifft folgende Vorschläge: 
Kostenreduzierung i.H.v. 50.650 Euro ab 2021 p.a.  
 
laut Plan Veranstaltung  Einsparvorschlag 

1.000 € Sportwoche Kleinleipisch 1.000 € 

200 € Kinderfest Kostebrau 200 € 

400 € Fackelglühen Traditionsverein 400 € 

500 € Erntefest Grünewalde 500 € 

750 € Skate Contest 750 € 

750 € Strandfest 750 € 

1.000 € Gießereifest 1.000 € 

600 € Bergmannstag 600 € 

6.000 € Weihnachtsmarkt 2.500 € 

4.000 € Kindertag 1.000 € 

1.000 € Ferienkalender 500 € 

73.000 € Reduzierung Stadtfest 36.500 € 

9.900 € Entgeltbefreiung Drittleistungen Vereine 4.950 € 

  Gesamt 50.650 € 

 
 
Um weitere Kosten zu sparen, wird die Stelle, die für die Schulsozialarbeit geplant 
gewesen ist, i.H.v. 23.800 Euro eingespart. Des Weiteren sind Kürzungen i.H.v. von 
1.900 Euro in der Senioren- und Behindertenarbeit notwendig.  
Kostenreduzierung i.H.v. 25.700 Euro ab 2021 p.a.  
 
Im Haushaltsplan 2021 sind bereits Erhöhungen der Eintrittsgelder von 10% geplant. 
Die Erhöhung wird um weitere 5 % aufgestockt. 
Mehrerträge i.H.v. 21.700 Euro ab 2021 p.a.  
 
 
3.10. Prüfung der Buchwerte der Eröffnungsbilanz 
 
Im Rahmen der Doppik- Einführung zum 01.01.2008 wurden erstmalig alle städti-
schen Objekte bewertet. Die Objekte die vor 1990 errichtet wurden, sind mit dem so-
genannten Sachwertverfahren bewertet worden. Das Ministerium des Innern und für 
Kommunales hat mit dem Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung 
kommunaler Jahresabschlüsse den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, bis zur 
Jahresrechnung 2024 Korrekturen der Eröffnungsbilanzen vorzunehmen. Im laufen-
den Tagesgeschäft ist insbesondere bei dem Verkauf von Gebäuden, die nach Sach-
wertverfahren bewertet wurden, aufgefallen, dass Buchwerte in der Bilanz möglicher-
weise zu hoch ausgewiesen sind und korrigiert werden müssen. Dies führt in der 
Vergangenheit zu einer Rückindizierung der bisher aufgelaufenen Abschreibungen 
abzüglich der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die sich positiver auf die 
Ergebnisrechnung ab 2018ff auswirken wird. Zukünftig wird davon ausgegangen, 
dass sich eine Reduzierung des Saldos aus Abschreibungen und Auflösung Sonder-
posten i.H.v. ca. 250 TEUR ergeben wird. Diese Verfahrensweise wird in enger Ab-
stimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt stattfinden. 
Minderaufwendungen i.H.v. 250.000 Euro ab 2021 p.a.  
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Übersicht B  
Ergebnisentwicklung mit Berücksichtigung von Konsolidierungsvorschlägen nach  
vorläufigen Zahlen 
 
 

 

 
 

Vora ussic htlic he s
Erge bnis de s
Vorvorja hre s

Vora ussic htlic he s 
Erge bnis de s 

Vorja hre s

Ansa tz de s 
Ha usha ltsja hre s

Ansa tz de s 
Ha usha ltsja hre s

P la nung 
Ha usha ltsja hr 

+1

P la nung 
Ha usha ltsja hr 

+2

P la nung 
Ha usha ltsja hr 

+3

2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4

orde ntlic he s Erge bnis ge mä ß 
Erge bnisha usha lt/ - re c hnung – 1.597.332,32   – 411.780,60   – 1.329.926,00   – 1.119.118,00   – 155.237,00   – 449.805,00   – 608.791,00   

Fehlbeträge aus Vorjahren    0,00      0,00      0,00      0,00      0,00   – 12.265,04   – 336.616,59   

ordentliches Ergebnis unter 
Berücksichtigung von Fehlbeträgen 
aus Vorjahren – 1.597.332,32   – 411.780,60   – 1.329.926,00   – 1.119.118,00   – 155.237,00   – 462.070,04   – 945.407,59   

Entnahme aus Rücklage 
Überschüsse des ordentlichen 
Ergebnisses aus Vorjahren    1.597.332,32      411.780,60      1.329.926,00      1.119.118,00      17.618,51      0,00      0,00   

Überschüsse des außerordentlichen 
Ergebnisses des laufenden Jahres    0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00   

Entna hme  a us Rüc kla ge  
Übe rsc hüsse  de s 
a uße rorde ntlic he n 
Erge bnisse s a us Vorja hre n    0,00      0,00      0,00      0,00      125.353,45      125.453,45      125.553,45   

orde ntlic he s Ja hre se rge bnis 
na c h He ra nzie hung von 
Ersa tzde c kungsmitte ln ge m §  
2 6  Abs.  2  und 3  KomHKV    0,00      0,00      0,00      0,00   – 12.265,04   – 336.616,59   – 819.854,14   

Zuführung a n Rüc kla ge  a us 
Übe rsc hüsse n de s 
orde ntlic he n Erge bnisse s ge m.  
§  2 6  Abs.  1 KomHKV    0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00   

a uße rorde ntlic he s Erge bnis 
ge mä ß Erge bnisha usha lt/  -
re c hnung    2.385,11   – 16.775,53      58.300,00      129.500,00      100,00      100,00      100,00   

Fehlbeträge aus Vorjahren – 48.056,13   – 45.671,02   – 62.446,55   – 4.146,55      0,00      0,00      0,00   

a uße rorde ntlic he s Erge bnis 
unte r Be rüc ksic htigung von 
Fe hlbe trä ge n a us Vorja hre n – 45.671,02   – 62.446,55   – 4.146,55      125.353,45      100,00      100,00      100,00   

Überschussverwendung zum 
Ausgleich des ordentlichen 
Ergebnisses    0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00   

Entnahme aus Rücklage aus 
Überschüssen des 
außerordentlichen Ergebnisses aus 
Vorjahren

a uße rorde ntlic he s 
Ja hre se rge bnis na c h 
He ra nzie hung von 
Ersa tzde c kungsmitte ln ge m.  §  
2 6  Abs.  2  und 3 ,  5  und 6  
KomHKV – 45.671,02   – 62.446,55   – 4.146,55      125.353,45      100,00      100,00      100,00   

Zuführung an Rücklage aus 
Überschüssen des 
außerordentlichen Ergebnisses gem. 
§ 26 Abs. 1 KomHKV    0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00   

Stand der Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses    2.878.443,11      2.466.662,51      1.136.736,51   

   17.618,51   

   0,00      0,00      0,00   

Stand der Rücklage aus 
Überschüssen des 
außerordentlichen Ergebnisses    0,00      0,00      0,00   

   125.353,45   

   125.453,45      125.553,45      125.653,45   

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Doppelhaushalt 2020 / 2021
 - EUR -
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